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Soldan Institut

Zukunftsherausforderung 
berufsständisches 
Engagement
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Rechtsanwaltskammern und die anderen Organisationen 
der anwaltlichen Selbstverwaltung leben wie die örtlichen An-
waltvereine und der DAV davon, dass sich Kolleginnen und 
Kollegen neben ihrer Kanzleitätigkeit ehrenamtlich engagie-
ren. Doch wie ist es um dieses Engagement in Deutschland 
bestellt? Der Autor hat die Ergebnisse einer Befragung aus 
den Jahren 2016 bis 2018 zu Rate gezogen und kommt zu dem 
Ergebnis: Was gegenwärtig noch funktioniert, wird künftig zu 
einer Herausforderung. 

I. Einleitung 

Eine angesichts rückläuÞ ger Anwaltszahlen1 und sich ändern-
der Binnenstrukturen der Anwaltschaft2 bislang nur verhalten 
problematisierte Thematik ist die Zukunft der berufsständi-
schen Selbstverwaltung. Die Überantwortung von exekutiven, 
judikativen und legislativen Funktionen durch den Staat an 
einen Berufsstand, die Entscheidung für eine mittelbare Ver-
waltung durch Kammern und gegen eine staatsunmittelbare 
Verwaltung durch Fachbehörden, ist eine bloße Organisa-
tionsentscheidung des Staates. Sie ist grundsätzlich revisibel, 
wenn sie sich als nicht mehr funktionsfähig oder e  ektiv er-
weist. Da berufsständische Selbstverwaltung im Partizipati-
onsgedanken fußt und erfordert, dass eine hinreichende Zahl 
Betro  ener bereit ist, in der Selbstverwaltung der Angelegen-
heiten des Berufsstands mitzuwirken – also etwa Funktionen 
in der Anwaltsgerichtsbarkeit, den Versorgungswerken, den 
Rechtsanwaltskammern oder der Satzungsversammlung zu 
übernehmen –3, muss es mit Sorge erfüllen, wenn es nach 
anekdotischen Berichten zunehmend schwieriger wird, frei-
werdende Positionen mit Berufsträgern zu besetzen. 

Vor diesem Hintergrund sind Ergebnisse aus der sog. 
„Europastudie“ u.a. des Soldan Instituts von Interesse, eines
2016 – 2018 parallel in Frankreich, Spanien, Belgien, Luxem-
burg und Deutschland durchgeführten Forschungsprojekts. 
Eine im Rahmen des Projekts durchgeführte Befragung4 klärte 
u.a., ob sich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Ange-
legenheiten ihres eigenen Berufsstands institutionell engagie-
ren oder nicht und aus welchen Gründen ggf. ein Verzicht auf 
entsprechende Aktivitäten beruht. Ein solches Engagement für 
den Berufsstand und im Interesse der Kolleginnen und Kol-
legen muss naturgemäß nicht nur in der berufsständischen 
Selbstverwaltung erfolgen. Ebenso denkbar sind Aktivitäten in 
auf freiwilligem Zusammenschluss beruhenden Anwaltsorga-
nisationen wie dem Deutschen Anwaltverein, den örtlichen 
Anwaltvereinen oder in spezialisierteren anwaltlichen Fach-
organisationen. Schließlich lassen sich auch Aktivitäten in der 
Berufsbildung als Engagement in Angelegenheiten des Be-
rufsstands begreifen, auch wenn hier, je nach Art der Aktivität, 
die Grenzen zwischen Zweitberuf und Ehrenamt, zwischen 
Altruismus und Erwerbszweck, verschwimmen. Zu denken 
ist an Vortragstätigkeiten in Fortbildungsveranstaltungen, in 
der Ausbildung von Studierenden, Referendaren und Fachan-
gestellten als Dozent oder Prüfer oder an Engagement in der 
Fachanwaltsausbildung.

II. Gesamtbefund

69 Prozent der in Deutschland befragten Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte geben an, keiner berufsständischen Akti-
vität oder berufsbezogenen Nebenbetätigung nachzugehen. 
7 Prozent sind in irgendeiner Form in den Strukturen der 
anwaltlichen Selbstverwaltung engagiert. 11 Prozent der Be-
fragten sind in einer Berufsorganisation, 14 Prozent sind in 
der berufsbezogenen Berufsbildung (Aus-, Weiter- und Fort-
bildung) tätig. 

Im Vergleich der weiteren an der Studie untersuchten Län-
der ist das Engagement in Deutschland unterdurchschnittlich: 

Abb. 1: Berufsständische Aktivitäten bzw. berufsbezogene Nebenbetätigung
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die 
Anteilswerte nicht zu 100 Prozent.

 1 Hierzu jüngst Kilian, AnwBl 2020, 416f. 

 2 Hierzu Kilian, AnwBl 2020, 98f. 

 3 Kilian/Koch, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Au? . 2018, Rn. A 48f. 

 4 In Deutschland führte die Befragung das Soldan Institut durch, an ihr beteiligten sich 
1.614 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.  
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In Frankreich ordnen sich 36 Prozent der Studienteilnehmer 
als berufsständisch engagiert ein, in Belgien 42 Prozent und in 
Spanien 51 Prozent. Auch wenn Vergleiche aufgrund der etwas 
unterschiedlichen Strukturen nur eingeschränkt möglich sind, 
fällt auf, dass die Unterschiede noch ausgeprägter sind, wenn 
man nur auf das Engagement in der berufsständischen Selbst-
verwaltung abstellt. Ein Grund hierfür dürfte die in den genann-
ten Rechtsordnungen stärkere Zergliederung der Anwaltschaft 
in relativ kleine Kammern sein, die nicht nur zu erhöhtem 
Bedarf an Anwaltsfunktionären führt, sondern auch zu einem 
stärkeren inneren Zusammenhalt der Professionsgemeinschaft 
mit möglicherweise ausgeprägterem Bewusstsein für die Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit von Engagement. 

III. Di  erenzierende Betrachtung

Ein zentraler Einß ussfaktor auf das Engagement in Angele-
genheiten des Berufsstands ist die Größe der Kanzlei, in der 
ein Berufsträger tätig ist. Während nur jeder vierte Einzel-
anwalt entsprechende Aktivitäten entfaltet, sind es von den 
Anwälten aus Kanzleien mit mehr als fünf Berufsträgern 
immerhin bereits 43 Prozent. Besonders schwach ausgeprägt 
bei Einzelanwälten ist das Engagement in der anwaltlichen 
Selbstverwaltung (4 Prozent vs. z.B. 15 Prozent der Anwälte 
aus Kanzleien mit mehr als fünf Berufsträgern). Mit Blick 
auf die Zukunft ist dieser Befund durchaus günstig, scheint 
es Anwälten aus größeren Einheiten, die sich am Markt zu-
nehmend durchsetzen, während Einzelkanzleien kontinuier-
lich an Bedeutung verlieren, doch leichter zu fallen, Raum für 
berufsbezogenes Engagement zu Þ nden.

Weniger ho  nungsvoll muss hingegen stimmen, dass En-
gagement in Angelegenheiten des Berufsstands stark von der 
Wochenarbeitszeit beeinß usst ist: Wer ohnehin viel anwaltlich 
arbeitet, ist häuÞ ger auch noch in der Berufsbildung, in Be-
rufsorganisationen und/oder der Selbstverwaltung aktiv. Wer 
hingegen nur in Teilzeit anwaltlich tätig ist, ist deutlich selte-
ner berufsständisch aktiv. 

Angesichts des kontinuierlichen steigenden Anteils von an-
waltlicher Teilzeittätigkeit – mittlerweile ist rund ein Viertel 
der Anwälte vollzeitfern oder vollzeitnah in Teilzeit tätig5 – be-
deutet dies eine erhebliche Zukunftsherausforderung: Voll-
zeitnahe Teilzeittätigkeit in der Anwaltschaft ist ein ausgeprägt 
weibliches Phänomen6 und wird angesichts der geschlechts-
speziÞ schen Wandels im Berufsstand7 weiter an Bedeutung 
gewinnen. Den Betro  enen wird es angesichts weiterhin 
ungleich verteilter Lasten im „Familienmanagement“ häu-
Þ g nicht am Willen, wohl aber an den zeitlichen Ressourcen 
fehlen, sich berufsständisch zu engagieren – oder gewonnene 
Ressourcen werden verständlicherweise primär dazu genutzt, 
zunächst einmal die beruß iche Position zu verbessern. Aber 
auch die Zunahme überdurchschnittlich häuÞ g „männlicher“ 
vollzeitferner Teilzeit bringt Probleme: Wer nur in einem ge-
ringen zeitlichen Umfang anwaltlich tätig ist und, was sehr 
häuÞ g der Fall ist, einem meist zeitlich bedeutenderen Zweit-
beruf nachgeht8, wird sich seiner Professionsgemeinschaft 
weniger zugehörig fühlen und geringer motiviert sein, sich in 
berufsständische Aktivitäten einzubringen. Eine große Unbe-
kannte ist schließlich, wie sich die Ankunft von Angehörigen 
der Generation Z in der Anwaltswelt auswirken wirkt. Die die-
ser Generation zugeschriebenen Merkmale lassen prima facie 
nicht erwarten, dass für diese mittlerweile auch als „Zoomer“ 
bezeichneten Angehörigen der Geburtsjahrgänge 2000 – 2019 
intensives Engagement für ihren Berufsstand naheliegender 
Lebensinhalt ist. Ihre kritische Einstellung zu Konzepten wie 
„Work-Life-Blending“ und „Home-O   ce“, eine vergleichs-
weise schwach ausgeprägte Neigung zu unternehmerischer 
Berufstätigkeit und die starke Priorisierung von Familie im 
Verhältnis zum Beruf sprechen dafür, dass sie sich weniger 
und nicht mehr als Berufsangehörige der Gegenwart in An-
gelegenheiten ihres Berufsstands engagieren werden. 

Abb. 2: Berufsständische Aktivitäten bzw. berufsbezogene Nebenbetätigung 
nach Zahl der Rechtsanwälte in der Kanzlei
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die 
Anteilswerte nicht zu 100 Prozent.
* statistisch signiQ kanter Zusammenhang (p < 0.05)

Abb. 3: Berufsständische Aktivitäten bzw. berufsbezogene Nebenbetätigung 
nach Wochenarbeitszeit
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die 
Anteilswerte nicht zu 100%.
* statistisch signiQ kanter Zusammenhang (p < 0.05)

 5 Kilian, AnwBl 2017, 168 ff. 

 6 Kilian, AnwBl 2017, 168 ff. 

 7 Kilian, AnwBl 2020, 98 f. 

 8 Kilian, AnwBl 2017, 168, 169 f.  
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